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verehren in ihm lebenslang ein Stück der guten alten Zeit,
und so ltiird denn seine markige Gestalt noch manchmal im
hellen Sonnenschein aus dem alten Brugger .llirchhvs
umgehein

Von gedrungener Mirtelgröhe, ein freundliches Aachen

auf dem offenen, vom kur,',geschnittenen Bart umrahmten
Gesicht, den vollen Blick ernsthail aber wohlwollend
aufgeschlagen, so lieht er da und hüll Zwiesprache mit Zedem,
der ihn heraufbeschwört, und behauptet allem modernen
»Ueinniut gegenüber mit urchiger.Hartnäckigkeit, das; einein

guten Glauben die gute Srsüilung befchirden ist, sei»
Leben ist eilte Lehre, Möge sie b.cher.ffgt lverdeit.

as Centenarjnhr tinseres linntvns ivird nicht zu binde

gehen, ohne dah tiicht lvieder ein Stück Verkehr, Handel
und Wandel aus alter Zeit der Neuzeit den längst
umstrittenen Platz raunten muh. Mir der Fertigstellung der
Brücke in Ztilli, die oberhalb des Torfes die beiden Aareufer

und damit die Bezirke Zurzach und Baden mit Brugg
verbindet, verschwindet die älteste Fähreeinrichtung, Schon

zur Zeit der römischen Herrschaft bestand in Stilli eine

Fähre, und der gesamte Verkehr zwischen der Westschweiz,

von Tvu„ti,'wn bis VimlonMa, muhte, um nach der Lst-
schweiz zu gelangen, die Aare bei Stilli passieren. Von
einem andern Aareübergang in dieser Gegend ist nichts
bekannt. So blieb es mich im Mittelaller, welches in der

Folge aus der Fähre ein förmliches Geschüft machte und
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demzufolge ein Privatrecht daraus ableitete. Dieses Recht,
welches in der ausschließlichen Befugnis besteht, auf der
Aare (vom Schmiedberg bei Böttstein bis hinauf nach

Brugg) gegen Entgcld Personen und Waren über den Fluß
zu setzen, ist seit unvordenklicher Zeit im Besitze der Fähre-
gcsellschaft Stilli. Schon anno 1353 wird dieses Rechtes

Stitti.

Erwähnung getan, welches laut vorhandenen Urbarien
ursprünglich von Kirchdorf ansgcübt wurde. Später ging es

an das Stift Säckingcn und sodann an das Kloster Königs-
felden über. Im Dokumentcnbuch dieses Klosters, welches
von 1335 bis 1616 reicht, soll hierüber eine Eintragung,
enthalten sein.

Am 23. Juni und 26. August 178g erließen sodann Schultheiß

und Rat der Republik Bern folgende Fahrordnung:
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„(Yrdiiniig und Vorschrift für das Fahr bei Stilli im
Amt Schenteilberg."

„Wir Schultheiß und Rat der Stadt und Republik Bern,
tun kund hicniit, daß auf die a» uns gelangten Vorstellungeil
der Lehenbcsigern des Fahrs bei der Stilli, im Anlt
Schenkenberg, wir uns entschlossen haben, eine nach den

gegenwärtigen Zcituniständen eingerichtete Ordnung und
Vorschrift, sowohl für beuieldte Lehcnbesitzer des Fahres, als
aber für diejenigen Personell zu erteilen, welche bei der
Stilli die Ucberfnhrt über die Aare gebrauchen wollen, zu
welchem End null wir, für so lange Feit als es uns gefallt
und wir keine Abänderung nötig finden, „zu allgemeinem

Verhalt" vorschreibeil und verordnen, was hienach

folget:
1. Sollen die jeweilige Besitzers lind Emphahrerc des

MannlehcnS des Fahres zu Stilli schuldig und
verpflichtet sein, sich mit guten und währschaften
Fährschiffen und Waidlingen, Seilern, Andern, Schalten und
aller notwendigen Zugehörde zu versehen und also zu
bestellen, daß denjenigen, so dieses Fahr mit Pfcnniverth,
Last- oder andern Wägen gebrauchen, kein Schaden oder

Nachteil zugefügt werde; ausmisten die Besitzer des

Fahres alle Kosten und Schaden nach Bewandtnis; der

Sachen bei Abtrag ihres Hab und Guts abzutragen
verbunden sein.

2, Sollen sie, oder ihre Bestellten, diesem Fahr täglich ge¬

flissentlich und treulich voll Morgen früh bei
Tagesanbruch bis Abends spat abwarten, so lange als Leute

von einem Gestnd zum andern noch zu erkennen sind;
ausgenommen und vorbehalten die Boten, Posten und
andere Personell, so von Leibs und Noth wegen berufen
werden, als welche auch in der Nacht so geschwind als
möglich hinübergeführt werden sollen, jedoch letztere um
deil zweifachen Lohn, Auf alle verdächtige Personen
und Landstreicher soll genau geachtet und solche weder
bei Tag noch bei Nacht nicht übergeführt werden.



Fähre in Stilli,
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ll. Zollen dieselben jedermann ohne Ansehen der Person:
es seien Fußgänger, Reuter, Kutscher oder Fnhrlcut, sie

werden im großen Schiff oder Wnidling übergeführt
oder abgeholt, insonderheit an den Zur,zacher oder andern
Jahrmärkten mit möglichster Geschwindigkeit bedienen
und transportircn: ihnen wird auch ernstlich anbefohlen,
die Schisse und Wnidlinge nicht zu überladen, bei Ver-
lusl ihres Lehens und Ersatzung alles daher entstehenden

Schadens.
ll. Wenn aber die Aare anlauft, allzu groß wird, und den

bis hicher zum Zeichen angenommenen, an dein
jenseitigen badischen Ufer zwischen zwei kleineren Fclsen-
steincn befindlichen Felsen, welcher seiner Richtung nach
über das Wasser an des Hans Lchncr'S, Hälis, Haus
zu Trilli zeigt, bedeckt, und die an dem hicrseitigcn Ufer
an gesetzte Pfühle mit einem Brandzeichen bestimmte
Höhe erreicht, alsdann sind die Fehrcn nicht mehr schuldig

und verbunden, als auf der passircndcn Personen
ausdrückliches Begehren und eigene Gefahr hin, über
das Wasser zu setzen, in welchem Falle sie auch das
spezifizirtc Fahrlohn doppelt beziehen können und zu

erheben haben sollen.
Alles jedoch mit Ausnahme des Klosters Königs-

feldcn, welches wie bishin, also auch ferneres, zu allen
Zeiten über das Fahr hin und her frei passircn kann.

Z. Gebührt den Fehren das ausschließliche Fahrrecht von
Brugg bis an den Schmidberg, wie sie es bisher
genossen, so daß allen Schiffer», Fischern u. drgl., bei
angemessener Strafe gänzlich verboten und untersagt sein soll,
Personen oder Waren ums Geld und auf Gewinn und
Quest: innert diesem Bezirk über den Fluß zu setzen."

Man wird dieser Fährordnung das Zeugnis nicht
versagen können, daß sie klare und deutliche Vorschriften gibt.
Tatsächlich sind denn auch in den mehr als Ml) Jahren,
da diese Vorschriften zu Recht bestanden, überaus wenig
Unglücksfälle vorgekommen, was wohl nicht am wenigsten
dem Umstände zuzuschreiben ist, daß die ganze Gemeinde
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Stilli faktisch am Fahr beteiligt war, sei es, daß die Bürger
Genossenschafts-Antcilc zu Eigentum hatten, oder als
Angestellte und Aushülfe von Jugend auf mit und dabei
waren. Denn von Kiudsbeincn an beschäftigten sich beide

Geschlechter mit der Schiffahrt auf der Aare, auf der sie

sich, dank ihrer beständigen llbung und steten Arbeit, so

heimisch fühlten, wie andere Leute in der Stube hinter dem

warmen Ofen,
Die Führegesellschaft Stilli hatte ursprünglich nur 9

Genossenschafter, denen das Recht zustand, 4V Tage laug das

Fahr zu besorgen und die Einnahmen zu beziehen, wogegen
sie verpflichtet waren, an die entstehenden kosten, Reparaturen

zc. ebenfalls V? beizutragen.
Das Fährejahr hatte mithin 360 Tage, welcher

Einrichtung der große Vorteil zukam, daß eine Gleichmäßigkeit
in den Einnahmen und sonstigen Vorteilen von selbst

herbeigeführt wurde. Denn die hiedurch ohne weiteres sich

regulierende Verschiebung garantierte jedem Genossenschafter

successive gute Einnahmen, wie z, B, anläßlich der Zurzacher
Messen, was um so wichtiger war, als in der Folge eine

starke Teilung und Zersplitterung der ursprünglichen neun
Hauptteile eintrat. Gegenwärtig gibt es Anteile, welche zur
Besorgung der Fähre während bloß o Tagen im Jahr
berechtigen.

Von jeher wurde diesen Anteilen ein hoher Wert bei-
gemcsscn, war doch die Fähre in Stilli und Lnuffohr seit
alten Zeiten eine Hauptcrwerbsquelle der Einwohner von
Stilli, Sie wurden stets als unbewegliches Eigentum
aufgefaßt und konnten darum als Grundpfand bestellt werden,
wie anderes Immobiliarvermögen nur durch Fertigung
stattfinden konnte.

Mit dem Bau der neuen Brücke wird die Aufgabe,
welche die Fähregesellschnft Stilli Jahrhunderte hindurch in
so vorzüglicher Weise erfüllte, hinfällig,

(Durch Vermittlung von Jb, Lehner, Gcmcindcschreiber,
veröffentlicht von H, Lehner, Fürsprech, im „Badencr Frem-
dcnblatt",)
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